
65/302/2016  Seite 1 von 1 

Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 65/302/2016 
 
Federführung: Abt. 65 - Hochbau Datum: 16.03.2016
Verfasser: Gregor Raabe AZ: 6/65- Ra/Has

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Bau-, Verkehrs-, Planungs- und 
Umweltausschuss 

12.04.2016 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 26.04.2016 Entscheidung 
 
Gegenstand der Vorlage 
Zustimmung zu Bauvorhaben; Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen 
Lagers zum Mastschweinestall sowie Nutzungsänderung eines Rinderstalles 
zum landwirtschaftlichen Lager, Kokenger Weg 1 
 
Sachverhalt: 
 
Die Hofstelle liegt im Außenbereich der Stadt Lohne. In der Nachbarschaft sind weitere 
Hofstellen mit Tierhaltung und auch sog. unbeteiligtes Wohnen, wobei letzteres aber einen 
landwirtschaftlichen Ursprung hat. 
 
Auf der Hofstelle wird eine kleine Rinder- und Mastschweinehaltung betrieben, die aus 
251 Mastschweine-, 19 Rinder- und 6 Kälberplätzen besteht. Beantragt ist die Aufgabe der 
gesamten Rinderhaltung und dafür ersatzweise eine moderate Erweiterung der 
Mastschweinehaltung auf dann insgesamt 344 Mastplätzen. 
 
Die Erweiterung um 93 Mastschweineplätze soll im vorhandenen Gebäude Nr. 2 eingerichtet 
werden, welches zurzeit als landwirtschaftliches Lager genutzt wird. 
 
Nach einer Mitteilung des Landkreises Vechta hat die Tierhaltung auf der Hofstelle im 
Bestand keine besonders große Immissionsauswirkung innerhalb der Nachbarschaft. Daran 
wird sich auch im jetzt beantragten Hofbetrieb nichts relevant verändern, da die Tierhaltung 
in etwa gleichem Umfang bestehen bleibt. Weiterhin teilt der Landkreis Vechta mit, dass aus 
Sicht des Immissionsschutzes keine Bedenken bezüglich einer Genehmigungserteilung 
bestehen. Im FNP ´80 der Stadt Lohne wird das Grundstück als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt und liegt im Ortsteil Südlohne. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Einvernehmen zur Nutzungsänderung des landwirtschaftlichen Lagers zum 
Mastschweinestall und Nutzungsänderung des Rinderstalles zum landwirtschaftlichen Lager 
wird erteilt. 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 


